
Norm und Realität in der Überlieferung des frühen Mittelalters. Deutsches Historisches
Institut Paris, 30.03.2015.

Reviewed by Julian Führer

Published on H-Soz-u-Kult (July, 2015)

Norm und Realität in der Überlieferung des frühen Mittelalters

In den Quellen der Ãbergangszeit von der
SpÃ¤tantike zum FrÃ¼hmittelalter begegnen immerwie-
der Schrifterfordernisse, jedoch ist nur sehr selten die
konkrete Anwendung dieser Normen in der heute noch
bestehenden oder erfassbaren Ãberlieferung nachzu-
weisen. Die am Deutschen Historischen Institut Paris
durchgefÃ¼hrte table ronde untersuchte dieses Problem
methodisch und fragte, ob diese konkrete Anwendung
Ã¼berhaupt stattgefunden hat und wie der dann zwin-
gend zu postulierende fast vollstÃ¤ndige Ãberlieferungs-
verlust zu erklÃ¤ren wÃ¤re.

In der EinfÃ¼hrung ins Tagungsthema betonte JU-
LIAN FÃHRER (Paris / ZÃ¼rich), dass das Begriffspaar
von Norm und RealitÃ¤t in diesem Zusammenhang nicht
als PolaritÃ¤t gedacht werden dÃ¼rfe. Ebenso wie die
postulierte Norm Variationen in Raum und Zeit unter-
lag, sei dies auch fÃ¼r die RealitÃ¤t der einstmals vor-
handenen Schriftproduktion zu erwarten. Auch im Ide-
alfall der umfassenden Wirksamkeit postulierter Nor-
men sei nicht von einer UniformitÃ¤t der Anwendung
auszugehen. Wenn die RealitÃ¤t der Textproduktion er-
kennbar von der formulierten Norm abweiche, sei dies
nicht mit negativen Kategorien wie Verfall oder Des-
integration zu erfassen. Dies gelte umso mehr ange-
sichts der noch vorhandenen, sehr schmalen Ãberliefe-
rung aus dem frÃ¼hen Mittelalter. Norm und RealitÃ¤t
seien nicht als GegensÃ¤tze anzusprechen, sondern als
zwei Betrachtungsweisen des Problems des spÃ¤tantiken
und frÃ¼hmittelalterlichen Schriftgebrauchs. FrÃ¼here
Forschungen hÃ¤tten die QuantitÃ¤t der Schriftproduk-
tion mitunter mit dem Bildungsniveau gemÃ¤Ã dem

spÃ¤tantiken Kanon in Zusammenhang gebracht. Da je-
doch nicht jedes Textzeugnis mit literarischen MaÃs-
tÃ¤ben zu messen sei, mÃ¼sse verstÃ¤rkt nach dem ge-
fragt werden, was fÃ¼r spÃ¤tere Jahrhunderte unter dem
Begriff der âpragmatischen Schriftlichkeitâ untersucht
wurde.

BRUNO DUMÃZIL (Paris) widmete sich der Er-
stellung und Ãberlieferung frÃ¼hmittelalterlicher Brief-
sammlungen. Briefsammlungen stellten in der Zeit vom
Ende des 4. bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts eine recht
umfangreiche Quellengruppe dar. Lange Zeit wurden
sie als Zusammenstellung von EinzelstÃ¼cken angese-
hen und wenig beachtet; heute hingegen werde im Lich-
te neuerer Forschungen ihr Wert als Geschichtsquelle,
aber auch als Geschichtszeuge im Sinne eines Ãberrests
betont. Einige Sammlungen wurden vom Briefschreiber
selbst zusammengestellt, der sie nutzte, um vorteilhaf-
te Beziehungen zu betonen (oder zu erfinden), mitun-
ter auch mit dem Ziel, ein gesellschaftliches oder poli-
tisches Programm zu verfolgen. Dies sei vor allem bei
Sidonius Apollinaris oder Venantius Fortunatus in der
ersten Fassung der Carmina der Fall. Andere Sammlun-
gen wurden nach dem Tod des Autors zusammengestellt
und seien ein Zeugnis fÃ¼r das Prestige und die Auto-
ritÃ¤t seiner Person. Bei der Sammlung der StÃ¼cke in
diesem Fall, bei der man nicht von der Existenz von Ar-
chiven ausgehen kÃ¶nne, wurde oft in Eile ausgewÃ¤hlt,
so dass im Einzelfall Briefe aufgenommen wurden, die
ursprÃ¼nglich nicht zur Publikation vorgesehen waren,
wie man es bei den Briefsammlungen des Avitus von Vi-
enne und des Ruricius von Limoges erkennen kann. Ei-
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nige Sammlungen wie die Epistulae austrasicae griffen
teilweise auf jahrhundertealtes Material zurÃ¼ck, ande-
re wie die Epistolae merovingicae seien erst von mo-
dernen Editoren zu einem Corpus versammelt worden.
Die Ãberlieferung frÃ¼hmittelalterlicher Briefsammlun-
gen hatte HÃ¼rden zu nehmen, denn das enthaltene Ma-
terial war oft nicht Ã¼ber die Lebensdauer der agieren-
den Personen hinaus von Relevanz; obendrein wurden
die verhandelten Inhalte mit zunehmendem Zeitabstand
zunehmend unverstÃ¤ndlicher, und dies gelte auch fÃ¼r
die genutzte Schriftart.

HENDRIK HESS (Bonn) konnte mit seiner Spezial-
studie zu den Briefen des Sidonius Apollinaris an die
vorangegangenen Ãberlegungen anknÃ¼pfen. Es wur-
den einige Betrachtungen zu den UmstÃ¤nden und Not-
wendigkeiten (den âNormenâ) angestellt, die GrÃ¼nde
fÃ¼r die Kompilation und VerÃ¶ffentlichung der Samm-
lungen gewesen sein kÃ¶nnten. Dabei wurde auÃerdem
die Funktion der Briefsammlungen fÃ¼r die rÃ¶mische
Aristokratie anhand von ausgewÃ¤hlten Briefausschnit-
ten illustriert. An ihnen lieÃ sich zeigen, dass Lite-
raturproduktion und -rezeption maÃgebliche Elemente
des aristokratischen SelbstverstÃ¤ndnisses waren, gera-
de vor dem Hintergrund der Transformationsprozesse
zwischen SpÃ¤tantike und FrÃ¼hmittelalter. Diese un-
mittelbare identitÃ¤tsstiftende Funktion der Briefsamm-
lungen stehe dabei imGegensatz zu spÃ¤terenNutzungs-
formen etwa im Rahmen didaktischer Kontexte.

Mit den im Mittelalter zahlreichen BestÃ¤tigungen
von Herrscherdiplomen beschÃ¤ftigte sich MARK MER-
SIOWSKY (Stuttgart). Dieser Befund habe seit Mabil-
lons Zeiten die Forschung immer wieder erstaunt und
die Frage aufgeworfen, ob die BestÃ¤tigung als Ak-
tualisierung einer frÃ¼heren Rechtsverleihung auf die
Nichtexistenz von Archiven schlieÃen lasse. Dagegen
spreche allerdings, dass in Chartularen gerne Serien
von BestÃ¤tigungen desselben Rechtsakts aneinander-
gereiht wurden. Seit der ersten noch urkundlich erhal-
tenen BestÃ¤tigung des MerowingerkÃ¶nigs Chlodwig
II., der einen Rechtsakt Dagoberts I. bekrÃ¤ftigte, wurde
die Erneuerung einer frÃ¼heren herrscherlichen Rechts-
handlung als kÃ¶nigliche, spÃ¤ter (Lothar I.) kaiserli-
che Gewohnheit angesehen, die besonders zu Beginn ei-
ner Regierung dazu diente, herrscherliche Gunsterwei-
se zu bekrÃ¤ftigen und gegebenenfalls zu aktualisieren.
Bei der Untersuchung der Ãberlieferung sei in Rech-
nung zu stellen, dass fÃ¼r ein ImmunitÃ¤tsprivileg ei-
ne hÃ¶here Erhaltungswahrscheinlichkeit bestehe als
fÃ¼r ein schlichtes GrundstÃ¼cksgeschÃ¤ft, das viel-
leicht durch spÃ¤tere Transaktionen ohnehin nicht mehr

relevant schien.

Trotz der Ã¼beraus reichen BestÃ¤nde des Klosters
St. Gallen an BÃ¼chern und Urkunden sind auch an
diesem Ort erhebliche Verluste eingetreten. PETER ER-
HART (St. Gallen) zeigte, dass sich dort erstaunlicherwei-
se zahlreiche Urkunden erhalten haben, die auf den ers-
ten Blick keinerlei BerÃ¼hrungspunkte mit dem Kloster
aufweisen. Ein Dossier eines SchultheiÃen aus dem be-
nachbarten RÃ¤tien wurde etwa noch im 9. Jahrhundert
vom Klosterarchiv absorbiert. Es Ã¼berlebte, obwohl es
sich nicht in das nach geographischen Prinzipien (capi-
tula) geordnete Archiv einfÃ¼gte. Dieses System verhin-
derte vermutlich auch die Anlage eines Chartulars oder
Traditionsbuches, aber nicht den Untergang von drei
Vierteln der urkundlichen Ãberlieferung, Ã¼ber dessen
Etappen seit dem frÃ¼hen Mittelalter wir in St. Gallen
besser informiert seien als anderswo, so dass sogar quan-
titative Aussagen mÃ¶glich seien. Der Vergleich zwi-
schen Bibliothekskatalogen und erhaltenen Handschrif-
ten lehre uns, dass es auch um die Bibliotheken nicht
besser bestellt sei. Dennoch waren die Ãberlieferungs-
Chancen in geistlichen Archiven und Bibliotheken un-
gleich hÃ¶her als in der weltlichen SphÃ¤re.

Den langjÃ¤hrigen Streit um die Fortexistenz oder
das AufhÃ¶ren einer kommunalen Verwaltungsschrift-
lichkeit in den Gesta municipalia behandelte JOSIANE
BARBIER (Paris). Im Lichte ihrer neuen Forschungen sei-
en die Gesta municipalia als von den stÃ¤dtischen Kuri-
en gefÃ¼hrte Register anzusehen, die bei der Kataster-
fÃ¼hrung und der AuslÃ¶sung von Steuerzahlungen re-
levant waren. Die effektive Anwendung der im Codex
Theodosianus so formulierten Norm sei allerdings nur
anzunehmen, wenn man die GÃ¼ltigkeit dieser Rechts-
kodifikation im frÃ¤nkischen, auch nÃ¶rdlichen Galli-
en annehme. Die vereinzelten Nachrichten darÃ¼ber sei-
en grundsÃ¤tzlich als glaubhaft einzustufen. FÃ¼r das
Ãberdauern der Kurien in gallischen Civitates gebe es
insgesamt etwa 40 Zeugnisse aus 15 verschiedenen Or-
ten, von denen Clermont der sÃ¼dlichste sei. Eine syste-
matische Registrierung privatrechtlicher Transaktionen
sei auch in der Rechtsnorm nicht gefordert, da hierfÃ¼r
ein Mindestwert von 200 solidi postuliert wurde. Die Be-
nennung von Aufbewahrungsinstanzen auÃerhalb der
Kurien sei wiederum ein Indiz fÃ¼r das Verschwinden
der Gesta. Bei Chartularabschriften stelle sich die Frage,
ob die Abschriften von den Originalen beim EmpfÃ¤nger
oder von einem bei den Gesta hinterlegten Exemplar ge-
nommen wurden. Inzwischen wÃ¼ssten wir durch die
fortschreitende Arbeit an den Chartae latinae antiquio-
res, dass viele bislang als Original angesehene Einzel-
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stÃ¼cke vielmehr als zeitgleiche Abschriften zum Ver-
bleib bei einer der beteiligten Parteien anzusehen seien.
Da bei den Gesta selbst in Gallien heute letztlich von ei-
nem Totalverlust ausgegangen werdenmÃ¼sse, seien er-
haltene StÃ¼cke immer als Ausnahme von der fÃ¼r die
Aufbewahrung festgelegten Regel anzusehen. Der end-
gÃ¼ltige Bruch hin zu einer individuellen Aufbewah-
rung z.B. in Klosterarchiven sei im 8. Jahrhundert anzu-
setzen, als die lokalen Eliten unter dem Einfluss der neu-
en Herrschaft der Karolinger ausgewechselt wurden.

GERALD SCHWEDLER (ZÃ¼rich) erwies kirchen-
rechtliche Normen als Geschichte von Siegern und illus-
trierte dies am Beispiel Tassilos von Bayern. Die galli-
schen und frÃ¤nkischen BischÃ¶fe pflegten ein besonde-
res VerhÃ¤ltnis zur Schriftlichkeit. Die BischÃ¶fe selbst
wirkten zwischen tradierten Strukturen der Schriftlich-
keit der rÃ¶mischen Antike und den Erfordernissen
der neuen Zeit, bedingt durch VÃ¶lkerwanderung und
frÃ¤nkische Herrschaft. Die Konzilien als kirchenrecht-
lich normbildende Institution basierten auf normativer
Schriftproduktion und zogen so auch normative Schrift-
produktion nach sich. Im Zentrum des Vortrags stand die
mehrfach geschehene Manipulation der Autorisierung
durch den einberufenden Monarchen, der spÃ¤ter in Un-
gnade fiel. Zuerst ging es um das Konzil von Agde 506,
das durch Alarich II. einberufen wurde und dessen Name,
wie bereits Bruno Saint-Sorny zeigte, in den Abschriften
unterschiedlich normbildend eingesetzt wurde. Als Kon-
trast wurde die von Tassilo III. in Neuching im Jahr 770 (?)
einberufene Versammlung behandelt. Hervorzuheben ist,
dass Tassilo selbst 794 durch ein kirchenrechtlich rele-
vantes, sogar Ã¶kumenisches Konzil fÃ¼r abgesetzt er-
klÃ¤rt wurde, wofÃ¼r eine im Kirchenrecht nicht vorge-
sehene Regelung erlassen wurde, dass Ã¼ber diesen Akt
eine Dreifachausfertigung erstellt werden sollte (tres bre-
ves ex hoc capitulo).

Priester, die auÃerhalb ihrer angestammten
DiÃ¶zese aktiv werden wollten, mussten bereits ge-
mÃ¤Ã frÃ¼her kirchlicher Gesetzgebung eine besonde-
re Genehmigung besitzen. CHARLES MÃRIAUX (Lille)
demonstrierte, dass hierfÃ¼r ein SchriftstÃ¼ck erfor-
derlich war, das unter verschiedenen Bezeichnungen
immer wieder in Konzilsakten, Kapitularien und an-
deren Sammlungen wie bei Regino begegnet. Beispie-
le fÃ¼r solche Empfehlungsschreiben finden sich vor
allem in Formelsammlungen. Zur Merowingerzeit sei
der Gebrauch solcher Schreiben fÃ¼r reisende Kleri-
ker bezeugt. Im 9. Jahrhundert vervielfachten sich die
Pflichten fÃ¼r âfremdeâ Priester, wenn sie sich in einem
anderen Bistum niederlieÃen, ebenso solche Beglaubi-

gungsschreiben vorzuweisen und aufzubewahren wie
ihre Freilassungsurkunde, wenn sie von unfreier Her-
kunft waren. Da die fraglichen SchriftstÃ¼cke an Ein-
zelpersonen gebunden und Ã¼ber deren Lebensspanne
hinaus ohne Bedeutung waren, sei die Zahl von 27 un-
ter verschiedenen Bedingungen erhalten gebliebenen
Exemplaren als bemerkenswert hoch einzuschÃ¤tzen.
Die Aufbewahrung fand in diesen FÃ¤llen wohl durch
den ausstellenden Bischof statt. Die MobilitÃ¤t dieser
Priester sei allerdings regional nicht zu hoch anzusetzen;
meist handele es sich um AktivitÃ¤ten in Nachbarorten,
die einer anderen DiÃ¶zese zugehÃ¶rig waren.

SchlieÃlich bot DONATELLA NEBBIAI (Paris) ei-
nen Ãberblick Ã¼ber Beispiele von Autographie. Aus
dem FrÃ¼hmittelalter seien uns immer wieder Zeugnis-
se darÃ¼ber erhalten, wie Einzelpersonen auf der Su-
che nach bestimmten Texten und BÃ¼chern vorgingen.
Auch wenn manche BÃ¼cher nicht unbedingt geschrie-
ben wurden, um auch gelesen zu werden, entwickelten
viele Texte erstaunliche Wirksamkeit. Geschichte wur-
de neu nach dem Vorbild der Hagiographie und der Kir-
chengeschichten konstruiert. Adhemar von Chabannes,
ohnehin ein fÃ¼r den Umgang mit Schriftkultur sehr er-
giebiger Autor, Ã¤uÃerte sich in der Epistola de apos-
tolatu sancti Martialis sehr dezidiert zum Bildungsni-
veau in Limousin und Aquitanien. Wie so oft bei die-
sem Autor seien die Aussagen jedoch kaum ohne wei-
teres vertrauenswÃ¼rdig. Mit dem Begriff der âAutobi-
bliographieâ umschrieb die Rednerin Selbstaussagen der
Autoren Ã¼ber das, was von ihnen gelesen, gesehen und
geschrieben wurde. RENATE SCHIPKE (Berlin), Autorin
eines Buches, das wesentliche Aspekte der materiellen
Buchkultur der SpÃ¤tantike ausfÃ¼hrlich behandelt Re-
nate Schipke, Das Buch in der SpÃ¤tantike, Wiesbaden
2013. , hatte der Runde zusÃ¤tzlich einige Ãberlegun-
gen zur VerfÃ¼gung gestellt, in denen sie die mehrfache
RÃ©Ã©criture in SpÃ¤tantike und Karolingerzeit unter-
strich, die mit der Umstellung von Rolle auf Codex und
mit den vielfÃ¤ltigen karolingerzeitlichen Neuerungen
einherging. Angesichts der erheblichen Anstrengungen,
die die Herstellung eines Codex erforderte (Zugriff auf ei-
ne erhebliche Anzahl TierhÃ¤ute, eventuell auf eine ab-
zuschreibende Vorlage, auf Schreiber usw.), kÃ¶nne die
dahinterstehende Investition kaum genug betont wer-
den. Gleichzeitig sei der Umstand, dass im Umfeld ei-
ner Person BÃ¼cher hergestellt wurden, nicht mit ei-
ner allgemeinen positiven Einstellung zu Geschriebenem
gleichzusetzen, wie sie am Beispiel des Hieronymus zeig-
te.

Die table ronde zeichnete sich durch konzentrierte
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Arbeit und intensive Diskussionen aus. Als wesentli-
che Ergebnisse hielt Julian FÃ¼hrer in seinem Schluss-
wort fest, dass die Erhaltung bei vielen der behan-
delten Textsorten mehr als allgemein angenommen als
die Ausnahme anzusehen sei. Im Umgang mit Ãberres-
ten frÃ¼hmittelalterlicher Schriftkultur und bei der Dis-
kussion von Norm und RealitÃ¤t der Textproduktion
und Texterhaltung sei eher der Ausnahmefall der Ãber-
lieferung als die Regel des alsbald eintretenden Text-
verlustes erklÃ¤rungsbedÃ¼rftig. Auch SchriftstÃ¼cke
hÃ¤tten ihr Verfallsdatum, was bei der Diskussion von
Ãberlieferungs- und Verlustszenarien ebenfalls zu beach-
ten sei. Die KontinuitÃ¤t Ã¼ber vermeintliche Epochen-
grenzen hinweg wurde in verschiedenen BeitrÃ¤gen be-
tont. Auch regionale Grenzen oder BrÃ¼che sollten mit
Vorsicht betrachtet werden. Wie die BeitrÃ¤ge von Mark
Mersiowsky und Josiane Barbier gezeigt hÃ¤tten, sei die
Annahme eines administrativ weiter rÃ¶misch funktio-
nierenden SÃ¼dgallien und eines eher âbarbarischenâ
Nordgallien auch im Hinblick auf die Schriftprodukti-
on wohl nicht haltbar. Norm und RealitÃ¤t der Schrift-
produktion seien keine GegensÃ¤tze; fÃ¼r weitere For-
schungen sei noch breiter Raum.

KonferenzÃ¼bersicht:

Julian FÃHRER (ZÃ¼rich)
EinfÃ¼hrung in das Tagungsthema

Bruno DUMÃZIL (Paris)
Constitution et transmission des collections

Ã©pistolaires des Ve â VIIe siÃ¨cles

Hendrik HESS (Bonn)
â¦qui universa quae ille conscripsit non tam de codi-

cis membrana quam de cordis potes pagina proferre. Refe-

renzen auf Schriftgut in gallischen Briefsammlungen der
SpÃ¤tantike und des FrÃ¼hmittelalters und ihre Funkti-
on

Mark MERSIOWSKY (Stuttgart)
Die kurze Dauer der Ewigkeit. BestÃ¤tigungen von

Herrscherdiplomen in der Merowinger- und Karolinger-
zeit

Peter ERHART (St. Gallen)
Haec scriptio inmonasterio contineatur. Ãberlieferungs-

Chancen von Urkunden in Alemannien und RÃ¤tien

Josiane BARBIER (Paris)
Les mentions de gesta municipalia dans les actes gau-

lois des VIe-IXe siÃ¨cles, traces d’un Ã©crit municipal?

Gerald SCHWEDLER (ZÃ¼rich)
tres breves ex hoc capitulo uno tenore conscriptos â Ver-

gessen und AutoritÃ¤t von Schrift auf gallischen und
frÃ¤nkischen Konzilien

Charles MÃRIAUX (Lille)
Ut non alterius ecclesiae ordinatus in nostra parrochia

ministrare sine formata audeat. Lettres de recommanda-
tion et cartae libertatis dans les diocÃ¨ses carolingiens :
normes et rÃ©alitÃ©

Donatella NEBBIAI (Paris)
BibliothÃ¨ques, autographie, autobiographie, IXe â

XIe s.

Renate SCHIPKE (Berlin)
NormundÃberlieferungsrealitÃ¤t aus palÃ¤ographischer

Sicht zwischen 400 und 800

Julian FÃHRER (ZÃ¼rich)
Conclusions
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